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Antwort ausgewiesene HHR 2021 INV 5450660011 – Umrüstung Straßenbeleuchtung auf 

LED ab 2016 

Im Zuge der Erstellung einer Prognose im Rahmen des Berichtswesens, 2. Bericht 2021, 

Stand: Oktober 2021, für den FD 20, wurde für die o.g. Investitionsmaßnahme 442 TEUR 

ausgewiesen. In der Zwischenzeit hat sich die Summe der möglichen HHR 2021 auf 301 

TEUR reduziert (Buchung 11/2021). Die ausgewiesenen HHR sind nur auf die 2. Prognose 

zurückzuführen. Die Umrüstung ist noch nicht schlussgerechnet und es werden weitere 

Rechnungen erwartet. 

Die HHR 2021 werden beim Jahresabschluss 2021 angepasst. 

Antwort „nicht mehr realisierbare“ ausgewiesene Summe in Höhe von 177 TEUR; um 

welche Anliegerbeiträge (Straßen) handelt es sich hierbei 

Es handelt sich hierbei um die Erschließungsmaßnahme „Hoher Kamp, Büren“. Hier 

waren Erschließungsbeiträge i.H.v. 257 TEUR (90 % von den Gesamtkosten) 

veranschlagt. Da die Gesamtausgaben der o.g. Maßnahme sich jedoch deutlich verringert 

haben, sind hier nur noch Beiträge i.H.v. ca. 80 TEUR zu erwarten. Hieraus ergibt sich der 

Differenzbetrag von 177 TEUR. 

 


